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Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung vom 19. Juli 2010 erlässt die Handwerkskammer für 
Mittelfranken die folgende Änderung der Vorschriften über die Durchführung von überbetrieblicher 
Lehrlingsunterweisung im Ausbildungsberuf Schilder- und Leuchtreklamehersteller/in.  
 
Lehrgänge unter der Trägerschaft der Maler und Lackierer Innung, München Stadt und Land 
(Einzugsgebiet Bayern) 
 
Grundstufe 
 
Lehrgangs- 
Kurzzeichen   Lehrgangsbezeichnung                          Ausbildungsberuf                               Dauer 
 
G-SCHI/06      Schriftgestaltung und Signetentwickung    Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 2 Wochen 
 
Fachstufe 
 
Lehrgangs- 
Kurzzeichen  Lehrgangsbezeichnung                            Ausbildungsberuf                                Dauer 
 
SCHI1/06        Verarbeiten von modernen Kunststoffen   Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  1 Woche    
                       und Verbundwerkstoffen 
SCHI2/06       Digitale Scanverfahren, Bildbearbeitung     Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  1 Woche    
                       und Ausgabeverfahren  
SCHI3/06       Montieren, Installieren und Prüfen              Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  1 Woche    
                       elektrischer Beleuchtungssysteme 
SCHI4/06       Zeitgemäße Gestaltung und                        Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  1 Woche    
                       Beschichtung eines Werbeträgers 
SCHI5/06       Bau eines dreidimensionalen                      Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  2 Wochen    
                       Werbeträgers 
SCHI6/06       Befestigungstechniken und                         Schilder- und Lichtreklamehersteller/in  1 Woche    
 Verbinden durch Kleben 
 
Die Änderung tritt in Kraft am Tage der Veröffentlichung in der „Deutsche(n) Handwerks Zeitung“, Nr. 5 in Kraft. 
Die Änderung der Vorschriften über die Durchführung von überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung im 
Ausbildungsberuf Schilder- und Leuchtreklamehersteller/in wurde in der vorgelegten Fassung nach 
Beschlussfassung im Berufsbildungsausschuss Mittelfranken am 18. Mai 2010 gem. § 106 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. 
Abs. 1 Nr. 10 HwO i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 4 mit Schreiben des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie mit Schreiben vom 2.  Februar 2011 (Nr. H/1 – 4400e/270/8) 
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
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